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§ 587 UGB
 UGB - Unternehmensgesetzbuch

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 25.07.2024

Ist ein verhältnismäßiger Teil oder ein bestimmt bezeichneter Raum des Schi/es verfrachtet, so gelten die Vorschriften

der §§ 567 bis 586 mit folgenden Abweichungen:

1. 1.Der Verfrachter erhält in den Fällen, in denen er sich nach diesen Vorschriften mit einem Teile der Fracht

begnügen müßte, als Fautfracht die volle Fracht, es sei denn, daß sämtliche Befrachter zurücktreten oder keine

Ladung liefern. Von der vollen Fracht kommt jedoch die Fracht für diejenigen Güter in Abzug, welche der

Verfrachter an Stelle der nicht gelieferten annimmt.

2. 2.In den Fällen der §§ 581, 582 kann der Befrachter die Wiederausladung nicht verlangen, wenn sie eine

Verzögerung der Reise zur Folge haben oder eine Umladung nötig machen würde, es sei denn, daß alle übrigen

Befrachter zustimmen. Außerdem ist der Befrachter verpflichtet, sowohl die Kosten als auch den Schaden zu

ersetzen, welche durch die Wiederausladung entstehen. Machen sämtliche Befrachter von dem Rechte des

Rücktritts Gebrauch, so hat es bei den Vorschriften der §§ 581, 582 sein Bewenden.
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